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Das Bundeskabinett hat soge

nannte „E ckw erte“ zu einer 

Novelle des G esetzes gegen W ett

bewerbsbeschränkungen (GWB) 

beschlossen. Nach dem vorgeleg

ten Zeitplan soll es noch in dieser 

Legislaturperiode zu einer Neufas

sung des G esetzes kommen. Die 

Diskussion im Vorfeld der Beratun

gen konzentrierte sich auf zwei Be

reiche: In der Ö ffentlichkeit dom i

nierte die Konzentration im Handel; 

dies verw undert nicht, denn schließ

lich merken hier viele Verbraucher 

die Konzentration sehr „hautnah“ . 

In der W issenschaft dagegen und 

den Gremien der w issenschaftli

chen Politikberatung waren es im 

Rahmen der allgem einen Deregu

lierungsdiskussion die sogenann

ten Ausnahm ebereiche des GWB, 

deren Reform oder m öglichst A b

schaffung gew ünscht wurde.

Von der Konzentration im Handel 

fühlen sich vor allem  die kleinen und 

m ittelständischen Händler bedroht, 

die fürchten, zw ischen den Riesen 

des G ewerbes zerm alm t zu wer

den. So waren es vor allem m ittel

standspolitische Vereinigungen in 

den politischen Parteien, die immer 

w ieder die Forderung erhoben, bei 

einer G W B-Novelle Instrum ente zu 

schaffen, mit denen die Handels

konzentration eingedäm m t werden 

könnte. Hinzu kam, daß verschie

dene Versuche des Bundeskarte ll

amtes, mit dem alten Gesetz in d ie

sem Bereich erfolgreich e inzu

schreiten. vor den Gerichten schei

terten.

G esetzessystem atisch gingen 

die Forderungen in Richtung auf die 

Einführung eines besonderen Tat

bestandes „N ach fragem acht', bei 

dem, so wurde manchmal argum en

tiert, schon kleinere M arktanteile als 

auf der Anbieterseite zur M arktbe

herrschung führen könnten. Und so 

war zu befürchten, daß ein „Aus

nahm ebereich Handel" geschaffen 

würde. Bei der horizontalen Bezie

hung zwischen großen und kleinen 

Händlern wurde insbesondere der 

Verkauf unter Einstandspreis als
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schwere Behinderung gewertet und 

ein allgem eines Verbot gefordert. 

Zu beidem ist es bei den beschlos

senen Eckwerten nicht gekom men. 

Insoweit ist nach dem Kriterium von 

Staatssekretär Schlecht, „Bitte be

urteilen Sie die Novelle auch nach 

dem, was am Ende nicht drinsteh t“ , 

ein positives Urteil angebracht: Es 

hätte schlim m er kommen können. 

Für die stärkere Berücksichtigung 

der Nachfragem acht soll nun bei 

der Feststellung einer überragen

den M arktstellung ein neues K rite

rium eingeführt werden, das Fehlen 

von Absatzalternativen, wenn näm 

lich „für eine für den jeweiligen 

Markt erhebliche Zahl von Unter

nehm en ausreichende und zum ut

bare M öglichkeiten fehlen, auf an

dere Unternehm en der M arktgegen

seite auszuw eichen“ . Bei horizon

talen Behinderungen werden die 

Kriterien weiter als bisher gefaßt, 

und den betroffenen Unternehm en 

wird der Weg der Z ivilklage er

öffnet.

Beides zielt nicht auf eine Stär

kung des W ettbewerbs, sondern auf 

eine Konservierung vorhandener 

Strukturen. Eine besondere Macht 

der großen G ruppen des Handels 

müßte sich schließlich darin äußern, 

daß sie hohe Renditen erw irtschaf

ten. Davon kann aber nicht die Rede

sein. Zusam m enschlüsse, die so l

che Preisspielräum e erm öglichen 

würden, wären auch nach dem 

G esetz in der jetzigen Fassung un

tersagbar; nur ist es zu solchen Fu

sionen bisher nicht gekom m en. Und 

Verkäufe unter E instandspreis sind 

in erster Linie W ettbew erbsm aßnah

men, die zwar W ettbew erber behin

dern, aber wohl nur in Ausnahm efä l

len eine Behinderung des W ettbe

werbs darstellen können.

Bei dem  zweiten w ichtigen Kom 

plex der vorgesehenen Novelle, den 

Ausnahm ebereichen, fällt das Urteil 

entgegengesetzt aus: Es hätte bes

ser kom m en können. Statt einer 

grundsätzlichen Neufassung sind 

hier nur Einzelm aßnahm en geplant. 

Der Ausnahm ebereich für Banken 

und Versicherungen soll vom Miß- 

brauchs- auf das Verbotsprinzip um 

gestellt werden. Dies ist zweifellos 

ein Schritt in die richtige Richtung 

und dient auch der Anpassung an 

das Recht der Europäischen G e

m einschaften. G leichwohl w ird es 

weiterhin die M öglichkeit dauerhaf

ter Kooperation geben; dies ist auch 

nicht prinzipiell abzulehnen. Hier 

kom m t es auf die E inzelentschei

dung an, ob diese Kooperationen 

w irklich auf das technisch unbe

dingt Notwendige beschränkt wer

den, Der Ausnahm ebereich Verkehr 

dagegen wird etwas zusam m enge

strichen, bleibt aber im w esentli

chen erhalten. Die anderen Berei

che, insbesondere der Energiesek

tor, sollen vorerst nicht verändert 

werden.

Man kann som it folgendes Fazit 

ziehen; Auf der einen Seite, dem 

Schutz kleiner und m ittlerer W ettbe

werber im Handel, bringt diese 

G W B-N ovelle zuviel; Die vorgese

henen Änderungen gehören nicht in 

ein G esetz gegen W ettbew erbsbe

schränkungen, Auf der anderen 

Seite, den Ausnahm ebereichen, 

bringt sie zuwenig; eine gründliche 

Überarbeitung dieser Bereiche und 

ihre Ö ffnung für m ehr W ettbewerb 

stehen weiterhin aus.
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